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Traktanden 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. März 2024 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Rechnung 2023 der Einwohnerge-
meinde 

2.1 Präsentation der Rechnung durch den Gemeinderat 
 Kenntnisnahme 

2.2 Berichte der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) 
 Kenntnisnahme 

2.3 Beratung und Beschlussfassung 

 Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

3. «Zweckverband Bevölkerungsschutz Argantia»: Zusammenschluss der Zivilschutzkompanien 
Altenberg, Ebenrain und Ergolz 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

4. Reglement und Verordnung über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen: geringfügige 
Ergänzungen 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

5. Verkauf Liegenschaft Hardstrasse 21 und 21a (Schopf) 

Antrag Gemeinderat: Genehmigung 

6. Neuwahl von sieben Mitgliedern in das Wahlbüro für die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 
30. Juni 2028 

7. Neuwahl von fünf Mitgliedern in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für die 
Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2028 

8. Verschiedenes 

  

Sämtliche Unterlagen zu dieser Einladung sind entweder 
bereits Bestandteil der Einladungsbroschüre oder auf 
unserer Homepage einsehbar. 
 
Bei Bedarf können die Detailunterlagen auch auf der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden. 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Teilnehmenden zum Grillplausch 
eingeladen 
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Erläuterungen, Kommentare und Anträge 
 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. März 2024 

 Das Protokoll wurde den Abonnenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission zugestellt. Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schal-
terstunden eingesehen werden. 

Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.- abonniert werden. Die Gemeindever-
waltung erteilt gerne Auskunft. 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 
19. März 2024 zu genehmigen. 

 

 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Rechnung 2023 der Einwohnerge-
meinde 

 2.1 Präsentation Rechnung durch den Gemeinderat 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Überschuss von CHF 55'667.24 ab. 

Im Budget wurde noch von einem Überschuss von rund CHF 175‘000 ausgegangen. 

Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus tieferen Steuereinnahmen, höheren Entschädi-
gungen an Alters- und Pflegeheimen sowie höheren Zins- und Asylkosten. 

Aufgefangen wird das Ergebnis durch tiefere Sozialhilfekosten sowie einen höher erhaltenen Fi-
nanzausgleich. 

2.2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) 

Die Berichte der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Rechnung und Geschäftsfüh-
rung werden der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine Abstimmung erfolgt nicht. Die Berichte 
finden Sie ebenfalls im Anhang. 

2.3 Beratung und Beschlussfassung 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Rechnung 2023 mit einem Überschuss in 
Höhe von CHF 55'667.24. 

 

 

3. «Zweckverband Bevölkerungsschutz Argantia»: Zusammenschluss der Zivilschutzkompanien 
Altenberg, Ebenrain und Ergolz 

 Einführung 

Durch die am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Totalrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzge-
setzes wurde unter anderem die Dienstpflicht erheblich reduziert. Gemäss dem Kanton droht durch 
die Verkürzung der Schutzdienstpflicht und die rückläufigen Rekrutierungszahlen in naher Zukunft 
ein Personalmangel bei den kantonalen Zivilschutzkompanien. Bisher galt für alle Angehörige des 
Zivilschutzes (AdZS) die Schutzdienstpflicht bis ins vierzigste Lebensjahr. Neu beträgt sie nur noch 12 
Jahre und beginnt in dem Jahr, in dem die Grundausbildung absolviert wird. Der Bundesrat kann die 
Dauer der Schutzdienstpflicht auf maximal 14 Jahre verlängern (Art. 31 Abs. 7 lit. A BZG). 

Der Teil zum Zivilschutz bringt eine Reduktion der Dienstpflicht und eine Flexibilisierung des Dienst-
leistungssystems: Aktuell dauert die Schutzdienstpflicht vom 20. bis zum 40. Altersjahr. Neu haben 
Schutzdienstpflichtige noch 14 Jahre oder 245 Tage Dienst zu leisten der Bundesrat auf Wunsch der 
Kantone von der Verlängerungsmöglichkeit in der Zivilschutzverordnung (ZSV) Gebrauch gemacht 
hat. Ziel ist es, den seit einiger Zeit markanten Rückgang bei den Rekrutierungszahlen im Zivilschutz 
und dem damit einhergehenden Personalengpass entgegenzuwirken. Zusätzlich soll ein Personal-
pool den Ausgleich zwischen Kantonen mit Über- und Unterbeständen erleichtern. 
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Aus den oben genannten Gründen hat der Landrat des Kanton Basel-Landschaft im Jahr 2020 die 
Landratsvorlage 2020/317 bewilligt, die dem Gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-
schutz im Kanton Basel-Landschaft eine Übergangsbestimmung hinzufügt. Diese sieht vor, die bisher 
geltenden Regeln zur Schutzdienstpflicht für Schutzdienstpflichtige, die ihre Schutzdienstpflicht vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2025 erfüllen, beizubehalten. 

Für die Regionen Altenberg, Ebenrain und Ergolz ist mit folgenden Reduktionen im Bestand der jewei-
ligen Zivilschutzkompanien zu rechnen: 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Folge der Totalrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz ist die Anpassung des 
Leistungsprofils der Zivilschutzkompanien. Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB BL) hat 
das Leistungsprofil für den Zivilschutz gemäss den neuen Anforderungen angepasst. Gemäss Leis-
tungsprofil sollte der Sollbestand 203 AdZS betragen. Das Leistungsprofil gilt als gesetzliche Grund-
lage für den Betrieb so-wie die Einsatzbereitschaft der Zivilschutzkompanien im Kanton. Gemäss den 
aktuellen Prognosen kann das Leistungsprofil ab spätestens 2026 nicht mehr erfüllt werden. 

Ziel/Nutzen 

Die Zivilschutzregionen und die Regionalen Führungsstäbe Altenberg, Ebenrain und Ergolz führen 
ihre Organisationen zu jeweils, einem Verband zusammen. Dadurch soll ein mögliches Erfüllen der 
Leistungsaufträge und der Kerngeschäfte im Bereich des Zivilschutzes erreicht werden. Durch den 
Zusammenschluss der drei Regionen in einen Verband werden Synergien innerhalb der Regionen ge-
nutzt. Dadurch können Materialneu-beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen effizient und kosten-
günstiger durchgeführt werden. Neben diesem rein materiellen Aspekt führt das Zusammenführen 
dazu, dass die personelle Situation im Zusammen-hang mit den sinkenden Zivilschutzbeständen für 
eine längeren Zeitraum gesichert wird und der Sollbestand der Region eingehalten werden kann. So-
mit bleibt der Zivilschutz trotz drastischem Personalschwund ein-satzbereit für die gesamte Region. 
Die Kaderrekrutierung wird durch den Zusammenschluss einfacher und attraktiver werden. 

Ausgangslage 

Anlässlich der Vernehmlassungssitzung vom 23. März 2023 haben die Gemeindevertreterinnen und -
vertreter entschieden, einen Zweckverband für das Projekt "Dodici" zu gründen. Die Projektgruppe 
hat sich in acht Sitzungen mit den entsprechenden Statuten für den "Zweckverband Argantia“ ausei-
nandergesetzt und diese vorbereitet.  

Die Statuten wurden am 18. August 2023 durch den Rechtsdienst der Stadt Liestal einer Vorprüfung 
unter-zogen und auf Richtigkeit geprüft, bevor sie den Kommissionen der Zivilschutzorganisationen 
Altenberg, Ebenrain und Ergolz zur Vernehmlassung zugestellt wurden. 

Die Anregungen aus dem Kreis der Kommissionen wurden daraufhin in der Projektgruppe rege disku-
tiert und, wo immer möglich, umgesetzt.  

Die Statuten wurden aufgrund der Kantonale Vorprüfung angepasst, so dass Einwohnergemeinde-
versammlungen /Einwohnerrat verabschiedet werden können. 

Kompanie Bestand 2022 Bestand ab 2026 

Altenberg 143 50 
Ebenrain 103 53 
Ergolz 143 47 

Total 389 150 
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 Finanzielle Auswirkungen 

Die Kosten sind ein wichtiger Bestandteil der neuen Organisation. Der nachstehenden Aufstellung 
können die Veränderungen entnommen werden. 
 
Regionaler Führungsstab 
 

 
Zivilschutzorganisation 
 
Vergleich der Kosten (2018-2021) mit den zu erwartenden (Budget 2024); in Franken 
 

Kompanie 
 

Durchschnitt pro Kopf 
Beitrag 2018 - 2021 

Budget 2025 
Argantia 

Differenz 
2018-2021 vs 2025 

ZS Altenberg 12,67 12.78 0,11 

ZS Ebenrain 10,59 12.78 1.20 

ZS Ergolz 13,31 12.78 -0,53 

 

Die grösste Abweichung in den bestehenden Rechnungen der drei Zivilschutzverbünde resultiert bei 
den Personalaufwänden. Die ZS-Verbünde Ergolz und Altenberg haben als einzige Kompanien einen 
fest angestellten Kommandanten respektive Leitende der Zivilschutzstelle. Mit der bevorstehenden 
Erweiterung des Leistungsprofils für den Zivilschutz wächst der Aufwand im Bereich Bereitschaft und 
Planung. Um diesen abzudecken, wird sich der Zivilschutz zwingend weiter professionalisieren müs-
sen. Deswegen, und um die Vielzahl der Anlagen sowie des Materials zu verwalten, wird für die neue 
Kompanie Argantia zusätzliches Personal benötigt. 

Kompanie 
 

Durchschnitt pro Kopf 
Beitrag 2018 - 2022 

Budget 2025 
Argantia 

Differenz 
2018-2022 vs 2025 

ZS Altenberg 2,216 2,13 -0,136 

ZS Ebenrain 3,714 2,13 -1,634 

ZS Ergolz 2,47 2,13 -0,34 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt, die vorliegenden Statuten des «Zweckverbandes Bevölke-
rungsschutz Argantia» zu genehmigen und dem Zusammenschluss der drei Regionen Al-
tenberg, Ebenrain und Ergolz zuzustimmen. Die Statuten treten nach Genehmigung durch 
den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft per 1. Januar 2025 in Kraft. 
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4. Reglement und Verordnung über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen: geringfügige 
Ergänzungen 

 Die Gemeindeversammlung hat am 7. Dezember 2023 das Reglement und die Verordnung über die 
Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen beschlossen. 

Nach Einreichung des Reglements zur Genehmigung bei der kantonalen zuständigen Stelle, wurde 
die Gemeinde darauf hingewiesen, in §2 zwei Ergänzungen vorzunehmen. Die Ergänzungen sind ge-
ringfügig, bedingen aber einen nochmaligen Gang vor die Gemeindeversammlung. 

Im Detail geht es um folgende Ergänzungen unter §2 des Reglements: 

 

§ 2 

Mietzinshöchst-
beitrag 

1) Der maximale Mietzinsbeitrag beträgt 75% - 85% der Jahresnettomiete zuzüglich 20% 

als Nebenkosten beziehungsweise der angemessenen Jahresnettomiete. Der Gemein-

derat legt den Wert in der Verordnung fest. 

2) Die angemessene Jahresnettomiete entspricht im Minimum 100% und maximal 120% 

dem durch die Sozialhilfebehörde Zunzgen festgelegten Mietzinsgrenzwert in der So-

zialhilfe zuzüglich 20% als Nebenkosten. Der Gemeinderat legt den Wert in der Verord-

nung fest. 
 
 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Ergänzungen. 

 
 

5. Verkauf Liegenschaft Hardstrasse 21 und 21a (Schopf) 

 Die Einwohnergemeinde ist im Besitz der Liegen-
schaft Hardstrasse 21 (Parz. 1139) und 21a 
(Schopf, Parz. 1142): 

Zudem ist sie zur Hälfte Miteigentümerin der Parz. 
1140. 

Die Gemeinde beabsichtigt nun, Haus und Schopf 
zu veräussern. Das Wohnhaus datiert aus dem Jahr 
1830. Vor Jahren wurden lediglich die Fenster er-
neuert, sonst ist der bauliche Zustand dem Alter 
entsprechend. 

Früher oder später kommen auf die Gemeinde hohe 
Sanierungskosten zu, wenn das Einfamilienhaus 
auf den heutigen Baustandard angeglichen und sa-
niert werden muss. 

 

Hinzu kommt, dass Haus und Schopf in der Kernzone liegen, was die Anforderungen an eine Sanie-
rung oder einen Umbau erhöhen. 

Aus diesen Gründen sollen Haus und Schopf veräussert werden. Schon 2021 spielte der Gemeinderat 
mit diesem Gedanken, im Bewusstsein der hohen bevorstehenden Sanierungskosten. Deshalb hat der 
Gemeinderat damals Grundstück und Liegenschaften von einem Fachbüro schätzen lassen. Die 
Schätzung hat einen Marktwert für alles in Höhe von CHF 380'000 ergeben. 

Ein Kaufinteressent ist der Gemeinde bereits bekannt.  
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 Geplant ist, die Parzelle 1139, den Anteil der Par-
zelle 1140 und den Schopf mit einem Anteil der Par-
zelle 1142 (Mutation) zu veräussern: 

Mit dem Verkauf der Liegenschaft und des Schopfes 
wird die Gemeinde auf längere Zeit finanziell entlas-
tet und läuft nicht Gefahr, kostspielige Investitionen 
ohne entsprechendes Ertragspotential unterneh-
men zu müssen. 

 

 

 

 

 

 

Grafik zeigt ein mögliches, nicht verbindliches Szenario 
 

 Antrag: Der Gemeinderat beantragt: 

1. dem Verkaufsgeschäft zuzustimmen 
2. den Gemeinderat zu ermächtigen Verkaufsverhandlungen zu führen und dem Ge-

meinderat einen preislichen Ermessensspielraum (max. -10%) einzuräumen. 

 
 

6. Neuwahl von sieben Mitgliedern in das Wahlbüro für die Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 
2028 

 Gestützt auf § 2 der Gemeindeordnung Zunzgen besteht das Wahlbüro aus 7 Personen.  

Wählbar sind alle in Zunzgen stimm- und wahlberechtigten Personen. Wahlorgan ist gemäss § 4 Abs. 
2 die Gemeindeversammlung. 

Der Gemeindeverwaltung ist bekannt, dass sich vier der bisherigen Mitglieder wieder und drei inte-
ressierte Personen neu zur Verfügung stellen: 

 
▪ Hansjörg Wetzlinger (bisher) 
▪ Barbara Griner  (bisher) 
▪ Dora Bracher  (bisher) 
▪ Tabea Schärer  (bisher) 
▪ Rita Hediger  (neu) 
▪ Angela Bracher (neu) 
▪ Serajna Mathys (neu) 

 
  



EGV 2/2024 | 13. Juni 2024  Seite 7 

7. Neuwahl von fünf Mitgliedern in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für die Amts-
periode vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2028 

 Gestützt auf § 2 der Gemeindeordnung Zunzgen besteht die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskom-
mission aus fünf Personen. 

Wählbar sind alle in Zunzgen stimm- und wahlberechtigten Personen. Wahlorgan ist gemäss § 4 Abs. 
2 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung. 

Laut § 3 Abs. 1 der Gemeindeordnung sollen dieser Kommission mindestens zwei Mitglieder angehö-
ren, die besondere Fachkenntnisse aufweisen. 

Der Gemeindeverwaltung ist bekannt, dass sich drei der fünf bisherigen Mitglieder wieder zur Verfü-
gung stellen: 

 
▪ Patrick Kaufmann (bisher) 
▪ Thomas Jauslin (bisher) 
▪ Virgil Notz  (bisher) 

 
2 Sitze vakant 

 
 

8. Verschiedenes 
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 Anhänge und Berichte 
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